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Ihre Personen und Ihre Gewalt achten und lieben
lernen.

Gruß und Hochachtung.

Lausanne, 5. Febr. ig-oo.

Unter;. Karl Bugnion, Decan.

Verrey, Secr.

Die Abschrift gleichlautend,

Der Generalsecretär,

Mousson.

Inländische Nachrichten.
Zürich, Z. Febr. Auf den zten d. M. hatte

die Munizipalität die hießige Gemeinde versammelt,
um durch sie die Vertheilung unvermeidlich geword
ner beträchtlicher Steurenj bestimmen zu lassen.
"Die,, !— sagt ein. vor dem Zusammentritt
ausgetheilter Proclamation der Munizivalität
„ freilich von der Regierung garantirten Vorschüsse
für den Bau der großen Caserne, und die wieder-
holte Möblirung derselben, die Einrichtung und der
Unterhalt für die auf ehmaligen Zünften einlogierten
Militärs, die in den Wirthshäusern aufgelaufenen
Einguaxtierungskosten für Offiziers, die von dem
Generalquartier herrührenden Ausgaben, die öffent-
lichen Unterstützungen der Militärspiräler, die Fuhr-
und Fourage-Requisitionen, und viele andre für die
Armeen gefoderten Dienstleistungen; Alles dieses zu-
sammen macht diejenigen Lasten aus, welche die pro-
visiorische Munizipalität noch gröstentheils ertrug;
sie konnte selbige auch, mittelst Gebrauch der gemein
niitzigen Geschenke von den aufgelösten Zuustgesell-
schaften, mittelst Anwendung der wenigen ausge-
schiedenen Gemeindseinkünfte, und mittelst ansehnli-
cher Beiträge aus bürgerlichen Instituten kümmer-
sich bestreiken.

Indessen waren diese Hilfsmittel in die Längs,
und vorzüglich nach der Wiedereinnahme Zürichs
durch die fränkischen Waffen, keineswegs hinreichend.
Es mußte nemlich sogleich die bekannte, ungeachtet
der ausgewürkttn Verringerung so große Requisition
an Wein, Brod, Kernen, Ochsen, Holz, von der
Stadt allein entrichtet werden und nachwärts wur-
den annoch mehrere kleinere Lieferungen in Gemein-
schaft mit dem hiesigen Distrikt und Kanton gemacht.
Hierdurch entstunden dann unvermeidlich beträchtliche
Schuldposten, theils gegen den Staat für seine aus
den Magazinen vorgeschossenen Naturalien, theils
gegen andre Stellen für aufgenommene Gelder.

Der bedrängte und gespannte Geschichtsgang des

gezwungenen Anleihens endlich ist gewiß jedem Herze»
noch so lebhaft eingeprägt, als hinwiederum das

jedem Bürger offene Gemeindsarchiv, vorzügliche
Denkmale eifriger Mitwürkung zu seiner Erleichterung
enthält. Allein jezt blieb derZMunizipalität keine andere
Maasregel mehr übrig, als der auf so edle Weise
erwiederte Rekurs an die unmittelbare Unterstützung
unsrer Mitbürger durch freiwillige Geldvorschüsft.

Nun befinden wir uns auf dem Punkte, wo

einerseits die Billigkeit erheischt, die Abrechnung üöer

diese zum Besten des Ganzen gemachten Vorschüsse
nicht länger zu verschieben. Noch dringender erfos

dert aber anderseits die Auseinandersetzung der Mus
nizipalitat und Gemeindskammer, so wie die mwers
schieblichen Bedürfniss« der erstem, daß theils zu

Tilgung der kontrahirten Schuldposten, theils zu

Bestreitung der fortlaufenden Militär- und Poli,M
Ausgaben das nöthige Geld zusammengebracht werde.

Zu Bestreitung dieser Bedürfnisse schlägt die

Munizipalität folgende 2 Punkte vor:

1. Die zu Tilgung der kontrahirten Schuldposten,
so wie den unverschieblichcn und dringenden Bes

dürfnissen der Munizipalität erfoderliche Summe
Geldes solle durch baare Bezahlung von 3/u
vom 100 nach Maasgab obiger Grundsätze von

sämtlichen Einwohnern der Stadt enthoben
werden.

2. Die Repartition des fränkischen Anleihens auf
sämtliche Einwohner der Stadt, und übrige Aus

theilhaber an dem Gemeindgut, solle nach dem

Maasstab von r 1/2 vom ic>c>, und nach M
leitung obiger Grundsätze vorgenommen werben.

Die Versammlung lief ruhig ab. Hirze! allein
nebst j.Professor Bremi bestritten das Gutachs
ken,der M mizipalität. Besonders wünschte Hirs
e! eine besser eingerichtete Besteurungsart, und bes

gehrte, daß neben dem Capital alle Arten von Eins

kommen, seyen es Renten, Zinse, Salarie», oder

was es immer für Erwerbsmittel seyn möchten,
ebenfalls mit gewissen Procenten belegt werden. Er

fand diese Besteurung weit billiger, indem es viele

Arten Capital gebe, die wenigen Nutzen eintragen,
andere hingegen beträchtlichen; es sey desnahen uns

gerecht, daß derjenige, der mit seinem Kapital viel

gewinne, und zufolge seines Berufs viel gewinnen
könne, nicht stärker angelegt werde, als ein anderer,
dem seine Kavit. einen uubeträchtl. Vortheil gewähren:
das beste Mitte! dieser Unbilligkeit abzuhelfen, sey

desnahen, wenn man auch gewisse Procente anfalle
Einkommen lege, und dadurch die Besteurung der

Kapitalien erleichtere. Allein er fand wenig Unters

stützung und durch Stimmenmehrheit ward das Guü
achten der Munizipalität angenommen. — Man wirb

nun auf künftige Woche aufgefodert, 1 l/2 vom

100 seines Kapitalvermögens zu entrichten, um das

church das Massenasche Anleihen zu tilgen.
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